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Ing. Robert Preßlmayer   – robert.presslmayer@auva.at

Tel.: +43 5 93 93 – 31704,     Fax: +43 5 93 93 – 31798

Stellvertretender Abteilungsleiter des

Unfallverhütungsdienst der Landesstelle Wien,   1203 Wien – Webergasse 4

Was ist die AUVA ?

• Geschichte

• Prinzipien Finanzierungsprinzip, Kausalitätsprinzip, Ex-Offo-Prinzip

Die Sozialversicherung in Österreich 

Kranken-
versicherung

Unfall-
versicherung

Pensions-
versicherung

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt

VAEB – SVB – BVA 
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Die österreichische Sozialversicherung

ÖGK
Österreichische 

Gesundheitskasse

PVA
Pensionsversicherungs-anstalt

AUVA
Allgemeine 

Unfallversicherungsanstalt

Krankenversicherung UnfallversicherungPensionsversicherung

Dachverband der 
Sozialversicherungsträger

BVAEB
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau

SVS
Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen

4

AUVA ist die soziale Unfallversicherung für

3,1 Mio. Arbeiter und Angestellte

1,4 Mio. Schüler, Studenten, Kindergartenkinder 

ca. 4,5 Millionen Versicherte

Unfallversicherte
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EntschädigungRehabilitationUnfallheil-
behandlung

Prävention

14

Die 4 Säulen der AUVA

� Arbeitsunfall
� - Definition

� - AU im engeren Sinn

� - "Auch-Arbeitsunfälle"

� - den Arbeitsunfällen gleichgestellte 

Unfälle

� Berufskrankheit
� - 53 anerkannte BK´s

� - Generalklausel

� Meldepflicht (§363 ASVG, Leiharbeiter)

Die Versicherungsfälle     
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Was ist ein Unfall bzw. ein Arbeitsunfall?

Ein Unfall ist ein plötzliches Ereignis (zeitlich begrenzt),
das von außen schädigend auf den Körper einwirkt und 
vom Willen des Betroffenen unabhängig ist.

Ein Arbeitsunfall ist ein Unfall, der sich im örtlichen, 
zeitlichen und ursächlichen Zusammenhang mit der 
Berufstätigkeit ereignet.

Meldepflichten bei einem Arbeitsunfall

Innerbetrieblich:

Jeder Arbeitsunfall oder Beinaheunfall ist sofort dem zuständigen 

Vorgesetzen bzw. der sonst zuständigen Person zu melden.

An die AUVA:

Der Arbeitgeber bzw. die sonstigen meldepflichtigen Personen haben

jeden Arbeitsunfall, durch den eine Arbeitsunfähigkeit von mehr als

3 Tagen entstanden ist (oder durch den der Tod hervorgerufen wurde)

innerhalb von 5 Tagen an den zuständigen Unfallversicherungsträger zu

melden.
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Versicherungsfälle -
ursächlicher Zusammenhang

� Gegeben:
� im Interesse / zum Nutzen des Betriebes

� Aufgelöst:
� wenn der Unfall durch Alkoholisierung oder andere Suchtgiftmittel 

verursacht wurde

� bei Mitbeteiligung an einem Raufhandel

� eigenwirtschaftliche Tätigkeit, Verfolgung privater Interessen

Was zählt als Arbeitsunfall?

� Nicht meldepflichtiger Arbeitsunfall – Arbeitsunfähigkeit bis 3 Tage

� Meldepflichtiger Arbeitsunfall – mehr als 3 Tage Arbeitsunfähigkeit 
und bei Tod

� Arbeitsunfällen rechtlich gleichgestellte Unfälle z.B.:
� Besuch von Fortbildungen, die das berufliche Fortkommen fördern 

� Rettung von Menschen aus Lebensgefahr

� Tätigkeit als Mitglied von freiwilligen Hilfsorganisationen

� Blutspenden

� Wegunfälle
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Wegunfälle

nichtversicherter Umweg

Kindergarten,Schule

direkte Arbeitsweg

Wohnung Arbeitsstätte

Arbeitsweg

Unterkunft

Heimfahrt

nichtversicherte
Unterbrechung

A
bw

eg
e

Fahrgemeinschaft BankwegArztweg

Anerkannte Berufskrankheiten 2020
Erwerbstätige, Anzahl und Prozent

BK 2019 %
Lärmschwerhörigkeit 697 58,18

Berufsdermatosen 109 9,10

Erkrankungen d. Asbest 118 9,85

Erkr. d. Lunge chem./irr. 87 7,26

Asthma Bronch. allerg. 64 5,34

Infektionskrankheiten 24 2,00

Silikose 21 1,75

Adenokarz. d. 
Hartholzstaub

19 1,59

Übrige 59 4,92

Summe 1198 100
Alle Fälle: 910

(2019: 1198)
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Verwirrspiel: Home Office – Mobil Office – Telearbeit - Heimarbeit

Mobileoffice?

Wenn der Arbeitnehmer*in  Arbeitsleistungen abseits  seines/ihres Heimbereiches, usw. 
(siehe Homeoffice) erbringt. 
Diese „öffentliche“ Arbeitsorte bewegen sich von Innenräumen bis in den Außenbereich (Restaurant – Park) . 

Homeoffice?

Wenn der Arbeitnehmer*in regelmäßig (ist nicht definiert) Arbeitsleistungen in seiner/ihrer 
Wohnung/Haus erbringt. Dieser Arbeitsort kann aber nicht nur der eigene Heimbereich sein, sondern
auch der Lebensmittelpunkt, der Zweitwohnsitz, der Heimbereich der/des Partner*in, der Eltern, usw. 
des/der AN. 

Telearbeit



20.10.2021

8

Versicherungsschutz?

Seit 01.04.2021 besteht innerhalb (bei der eigentlich versicherten Tätigkeit in der Whg. als auch bei Wegen 
in solchen Bereichen der Whg., die wesentlich betrieblichen Zwecken dienen, wenn dieser Weg im 
ursächlichen Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit steht) und außerhalb der Whg. 
(gehandhabt wie auch außerhalb der betrieblichen Arbeitsstätte) ein Versicherungsschutz. 
Siehe Homepage AUVA: Versicherungsschutz bei Homeoffice ab 01.04.2021

Empfehlung der AUVA: 

Betriebsvereinbarung abschließen (wer stellt was zur Verfügung und wer haftet dafür, Datenschutz nicht 
vergessen) inkl. Aufzeichnung der angefallenen Arbeitszeiten und unter Einhaltung von ergonomischen 
Gesichtspunkten, wie bei einen Bildschirmarbeitsplatz im Büro und dem Umgang mit psychischen 
Belastungen, die sich durch diese neu Form der Arbeit ergeben könnten.

Telearbeit
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„Packen wir`s an!“

� Start beim „Forum Prävention 2021“

digital vom 18.-19. Mai 2021

� Präventionsschwerpunkt

der AUVA 2021 - 2022
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AUVA-Merkblätter 
für Arbeitnehmer

AUVA-Merkblätter „M.Plus“ 
für Arbeitgeber
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AUVA - Zeitschriften

AUVA - Veranstaltungen



20.10.2021

12

APPs der AUVA

� Lexikon Prävention

� Sicherheits- und 
Gesundheitsmanagement

� Handverletzungen

� Bildschirmarbeitsplatz

� Heben und Tragen

� Zeichen der Sicherheit

http://apps.auva.at/

www.auva.at/youtube

www.facebook.com/auvajetztsichern

Unterschiedlichste Videos rund um Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz
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ALLGEMEINE
UNFALLVERSICHERUNGSANSTALT

Landesstelle Wien

Ing. Robert Preßlmayer
Stellvertretender Abteilungsleiter
Unfallverhütungsdienst

Webergasse 4, A-1203 Wien
Telefon (+43 5) 9393-31704
Fax        (+43 5) 9393-31798

robert.presslmayer@auva.at           www.auva.at


